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Text 

Zulassungsverfahren für besonders Hochqualifizierte, Fachkräfte, sonstige Schlüsselkräfte, 
Studienabsolventen und Künstler 

§ 20d. (1) Besonders Hochqualifizierte, Fachkräfte sowie sonstige Schlüsselkräfte und 
Studienabsolventen haben den Antrag auf eine „Rot-Weiß-Rot – Karte“, Schlüsselkräfte gemäß § 12c den 
Antrag auf eine „Blaue Karte EU“ und ausländische Künstler den Antrag auf eine 
„Niederlassungsbewilligung – Künstler“ gemeinsam mit einer schriftlichen Erklärung des Arbeitgebers, 
die im Antrag angegebenen Beschäftigungsbedingungen einzuhalten, bei der nach dem NAG zuständigen 
Behörde einzubringen. Der Antrag kann auch vom Arbeitgeber für den Ausländer im Inland eingebracht 
werden. Die nach dem NAG zuständige Behörde hat den Antrag, sofern er nicht gemäß § 41 Abs. 3 Z 1 
oder 2 NAG zurück- oder abzuweisen ist, unverzüglich an die nach dem Betriebssitz des Arbeitgebers 
zuständige regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice zur Prüfung der jeweiligen 
Zulassungsvoraussetzungen zu übermitteln. Die regionale Geschäftsstelle hat den Regionalbeirat 
anzuhören und binnen vier Wochen der nach dem NAG zuständigen Behörde – je nach Antrag – 
schriftlich zu bestätigen, dass die Voraussetzungen für die Zulassung 

 1. als besonders Hochqualifizierter gemäß § 12 

 2. als Fachkraft gemäß § 12a, 

 3. als Schlüsselkraft gemäß § 12b Z 1, 

 4. als Schlüsselkraft gemäß § 12b Z 2 (Studienabsolvent), 

 5. als Schlüsselkraft gemäß § 12c (Anwärter auf eine „Blaue Karte EU“) oder 
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 6. als Künstler gemäß § 14 

erfüllt sind. Die nach dem NAG zuständige Behörde hat die regionale Geschäftsstelle über die Erteilung 
des jeweiligen Aufenthaltstitels unter Angabe der Geltungsdauer zu verständigen. Bei Nichtvorliegen der 
Voraussetzungen hat die regionale Geschäftsstelle die Zulassung zu versagen und den diesbezüglichen 
Bescheid unverzüglich der nach dem NAG zuständigen Behörde zur Zustellung an den Arbeitgeber und 
den Ausländer zu übermitteln. 

(2) Die Zulassung gemäß Abs. 1 gilt für die Beschäftigung bei dem im Antrag angegebenen 
Arbeitgeber im gesamten Bundesgebiet. Die regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice hat 
unverzüglich nach Beginn der Beschäftigung die Anmeldung zur Sozialversicherung zu überprüfen. 
Entspricht diese nicht den für die Zulassung maßgeblichen Voraussetzungen, ist die nach dem NAG 
zuständige Behörde zu verständigen (§ 28 Abs. 6 NAG). Bei einem Arbeitgeberwechsel vor Erteilung 
einer „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ (§ 41a NAG) ist Abs. 1 sinngemäß anzuwenden. 

(3) Die Zulassung für eine Beschäftigung auf Arbeitsplätzen in einem von Streik oder Aussperrung 
betroffenen Betrieb ist zu versagen. 

(4) Für die Zulassung von selbständigen Schlüsselkräften gilt § 24. 
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